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 Veröffentlicht am 17.03.1999

Norm

FinStrG §35 Abs1

Rechtssatz

Läßt der Täter die falsch deklarierte Ware vom Grenzzollamt an ein anderes (Inlands-)Zollamt anweisen, ist die Tat

bereits durch Verbringung der Ware vom Amtsplatz des Grenzzollamtes vollendet, mag sie auch bei der Kontrolle im

Empfangszollamt aufgedeckt werden.
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